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„Der Online-Sender Rocket Beans TV 
hat im Rahmen der Sendung „Let‘s play“ 
das Computerspiel „Left 4 Dead 2“ live 
präsentiert. Neben der deutschen Fas-
sung wurde auch die internationale Ver-
sion vorgespielt. Diese befindet sich auf  
Liste B der von der BPjM indizierten 
Medien. Zusätzlich ist diese Version 
bundesweit nach §131 StGB beschlag-
nahmt.“

Mit dieser Beschwerde wies ein Zu-
schauer zu Recht darauf hin, dass in 
einer Sendung des Internet-Senders  
Rocket Beans TV ein indiziertes Video-
spiel zu sehen war. In der Sendung wur-
de gezeigt, wie zwei junge Männer – mit 
je einem Computer – das Videospiel  
„Left 4 Dead 2“ spielten. Das Spiel ist ein 
sogenannter „Ego-Shooter“ - das heißt, 
die Spieler sehen das Geschehen auf 
dem Bildschirm aus der Perspektive der 
von ihnen gespielten Figur. Inhalt des 
Spiels ist der bewaffnete Kampf gegen 
massenhaft angreifende Zombies.

Gemeinsam mit mehreren Teamkollegen 
müssen die Spieler sich durch die Spiel-
umgebung bewegen, um ein Fluchtfahr-

zeug zu erreichen und so endgültig zu 
entkommen. Auf ihrem Weg werden die 
Spielfiguren von zahllosen menschen-
ähnlichen Zombies angegriffen und 
metzeln diese mit brutaler Waffengewalt 
nieder. Alternativen zur Waffengewalt 
gegen die Zombies gibt es im Spiel nicht.

Der Sender zeigte den Ablauf des Spiels 
in voller Bildschirmgröße und wechsel-
te dabei zwischen den Perspektiven der 
beiden Spieler hin und her. Die Bilder 
von ihren Rechnern zeigten im Prinzip 
dieselbe Spielhandlung, unterschieden 
sich aber in einem wesentlichen Punkt: 
Der Moderator spielte eine Version des 
Spiels, die in Deutschland ab 18 Jahren 
freigegeben ist. Sein Studiogast da-
gegen spielte eine Version, die von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien (BPjM) in die Liste der jugend-
gefährdenden Medien eingetragen (indi-
ziert) und nach Beschluss eines Amts-
gerichts beschlagnahmt worden war. 
Die Spielsequenzen von seinem Rechner 
zeigten drastische und selbstzweck-
hafte Gewaltdarstellungen mit blutigen 
Details.

So war in dieser Version unter anderem 
zu sehen, wie der Spieler Zombies mit 
der Axt angriff und dabei Schädel und 
Gliedmaßen abtrennte. An anderer Stel-
le wurde gezeigt, wie Zombies mit einer 
Bombe getötet wurden, wobei Gedärme 
und Körperteile durch die Luft flogen.

Damit zeigte die Sendung sämtliche In-
halte, die ursprünglich zur Indizierung 
und Beschlagnahme des Spiels geführt 
hatten. Für solche Sendungen gilt nach 
den Vorschriften des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrags (JMStV) ein ab-
solutes Ausstrahlungsverbot. 

Die MA HSH bewertete den Fall als Ver-
stoß gegen den JMStV und legte ihn 
der zuständigen Kommission für Ju-
gendmedienschutz (KJM) vor, die der 
MA-HSH-Bewertung folgte. Die MA HSH 
sprach daraufhin eine förmliche Bean-
standung gegenüber dem Sender aus. 
Der Sender hat den Verstoß eingeräumt 
und sofort Maßnahmen ergriffen, um 
vergleichbare Vorfälle für die Zukunft 
auszuschließen. Weitere Aufsichtsmaß-
nahmen gegen den Sender waren daher 
nicht erforderlich.
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